
Beschluss:             
                              

1. Der Stadtrat bestätigt den Entwurf des Bebauungs planes Nr.  151 „Wohngebiet  am 
Sophienhafen, Nord- und Westseite“  in der Fassung vom 18.09.2009 sowie die 
Begründung zum Entwurf mit dem Umweltbericht in gle icher Fassung. 

 
2. Der Entwurf des Bebauungsplanes vom 18.09.2009 s owie die Begründung zum 

Entwurf  mit dem Umweltbericht in gleicher Fassung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen.  

 


